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Auf dem Pferderücken zurück in die Gesellschaft –
Ein Bauernhofprojekt als alternative Sanktionsform für

jugendliche Straftäter

Abstract

Jugendkriminalität wird durch mehrere Risikofaktoren im Lebensverlauf eines Jugend-
lichen verursacht und gefördert. Forscher und Rechtswissenschaftler stimmen überein,
dass neben den Risikofaktoren, die die Jugendlichen in ihren Familien, in der Schule
und in ihrer Peer Group erfahren, auch eine Inhaftierung für die Jugendlichen negative
Auswirkungen hat, welche kriminologisch erklärbar sind. Aufgrund dieser Tatsachen
scheint es notwendig, alternative Sanktionsformen zur Gefängnisstrafe zu schaffen, vor
allem für jugendliche Straftäter. Diese sollen dabei helfen, den Erziehungsauftrag des
JGG zu erfüllen und die jugendlichen Straftäter zu (re)sozialisieren. Dieser Artikel be-
schreibt die Idee für eine solche (innovative) alternative Sanktionsform: Einen Bauern-
hof, auf dem die Jugendlichen in ländlicher Umgebung zusammenleben und arbeiten
und zudem die Chance erhalten, am therapeutischen Reiten mit Pferden teilzunehmen.
Dieses Umfeld fördert zum einen persönliche Fähigkeiten sowie soziale Kompetenzen
und zum anderen wirkt es den bekannten Risikofaktoren wirksam entgegen, mit dem
Ziel, den jugendlichen Straftätern nach der Haftstrafe in ein Leben ohne weitere Straf-
taten zu verhelfen.
Schlagwörter: Jugendkriminalität, Alternative Sanktionsformen, Therapeutisches Rei-
ten, Bayern, Strafvollzug in freien Formen

Alternative Sanctions for Juvenile Delinquents. A Farm Project. On the Horse-Back
Into Society

Abstract

Juvenile delinquency is caused by several risk factors throughout the juveniles’ lives.
Researchers and legal experts agree that in addition to those risk factors juveniles expe-
rience in their family, school and in their peer group imprisonment also has negative ef-
fects on the juveniles which are criminologically explainable. Due to those facts it seems
convincing that alternative types of sanctions to imprisionment, especially for juvenile
delinquents are needed to rehabilitate and educate young offenders. This article provi-
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des an excerpt of the idea for an alternative type of sanctioning on a farm where juveni-
les live and work together in a rural environment and get the chance to receive therapy
with horses. This setting promotes individual skills as well as social competences and
counteracts some of the risk factors in order to help the young offenders to live a life
without committing crimes after serving their sentence.
Keywords: Juvenile Delinquency, Alternative Sanctions, Equine therapy, Bavaria, Un-
conventional types of criminal rehabilitation

Das Jugendstrafrecht als Erziehungsstrafrecht

Das Jugendgerichtsgesetz (JGG) wurde 1923 mit dem expliziten Ziel verabschiedet, er-
neuten Straftaten von Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenzuwirken.1 Um
dies zu erreichen, wurde der Fokus für die Resozialisierung2 der jungen Straftäter eher
auf die Erziehung als auf die Bestrafung der Jugendlichen gelegt.3 Walkenhorst defi-
niert Erziehung folgendermaßen: „Erziehungsabsicht ist die Förderung der Persönlich-
keit anderer Menschen, die Verbesserung und Erhaltung als wertvoll angesehener Ver-
haltensbereitschaften sowie die Verhütung der Entstehung negativer Disposition.”4

Dies geschieht vor allem durch Lernprozesse. Barasch versteht Erziehung als „Aktivie-
rung von Selbstbestimmung in sozialen Kontexten.“5 Obwohl auch das Ziel des Straf-
vollzugsgesetzes in Deutschland die Resozialisierung der Straftäter ist, was u.a. Art. 2
(Bay)StVollzG ausdrückt, ist es sehr fraglich, ob künftige Straftaten in einem geschlos-
senen Vollzugssystem in Form von Gefängnissen wirklich vermieden werden können.
Denn im Durchschnitt werden ca. 64% (2010-2013) der Jugendlichen, die eine zeitige
Gefängnisstrafe im Jugendgefängnis abgesessen haben, nach ihrer Entlassung wieder
straffällig und ein Drittel kehrt wieder in das Gefängnis zurück.6 Diese Zahlen könn-
ten ein Indikator dafür sein, dass Gefängnisse – darunter auch Jugendstrafvollzugsan-
stalten – weniger erfolgreich bezüglich der Resozialisierung7 sind und dass alternative
Sanktionsformen, insbesondere für Jugendliche, geschaffen werden müssen.

A.

1 Vgl. §§ 2 Abs. 1, 5, 10 Abs. 1 S. 1, 18 Abs. 2 JGG; Streng 2016, Rn. 36 ff.
2 Resozialisierung meint hier die Wiedereingliederung der Straftäter im Allgemeinen in die Ge-

sellschaft nach Verbüßung ihrer Strafe durch Führen eines selbstbestimmten Lebens ohne
Straftaten und Übernahme von Veranwortung für sich selbst und ihre Taten, vgl. Krisch 2008,
3.

3 Dollinger/Schabdach 2013, 35 ff.; Petersen 2008, 40 ff.; vgl. auch Walkenhorst 1998, 133.
4 Walkenhorst, in: Rössner/Wulf 2014, 34.
5 Barasch 1975, 173.
6 Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2016, 15, 62; Klasen/Stege-

mann/Fischhaber 2015, http://www.sueddeutsche.de/panorama/jugendvollzug-in-deutschlan
d-was-sanel-m-im-gefaengnis-erwartet-1.2525909-2 geöffnet am 2.2.2017); vgl. Bundeszentra-
le für politische Bildung 2010, http://www.bpb.de/apuz/32971/jugendstrafvollzug?p=all
(geöffnet am 9.6.2017); vgl. auch Kunz/Singelnstein 2016, 299, Rn. 40; Streng 2016, Rn. 542;
vgl. auch Nickolai, W. 2009, https://www.caritas.de/neue-caritas/heftarchiv/jahrgang2009/arti
kel2009/jugendhilfe-statt-knast (geöffnet am 19.7.2017).

7 Drewniak, in: Dollinger/Schmidt-Semisch 2011, 394; Göppinger 2008, 658, Rn. 106; Greiffen-
hagen/Buck-Werner 2012, 199.
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Aufgrund der Tatsache, dass das Jugendstrafrecht in Deutschland nur begrenzte Al-
ternativen zum Vollzug einer Freiheitsstrafe in einer Strafvollzugsanstalt enthält, soll
dieser Artikel einen Ansatz für ein neues Konzept vorstellen: Ein Bauernhof für ju-
gendliche Straftäter („Bauernhof-Projekt“).

Dies führt zu folgender Forschungsfrage, der in diesem Artikel nachgegangen wird:

„Kann ein Jugendbauernhof als alternative Sanktion zur Gefängnisstrafe, auf dem
therapeutisches Reiten angeboten wird, zur Resozialisierung von jugendlichen Straf-
tätern beitragen und wenn ja, in welcher Form könnte dies umgesetzt werden?“

Der Bedarf an alternativen Sanktionsformen

Aus kriminologischer Sicht ist es wichtig, die Ursachen und Risikofaktoren von wie-
derholtem straffälligem Verhalten zu kennen, um effektive Gegenmaßnahmen schaffen
zu können, mit dem Ziel, weitere Straftaten zu vermeiden.8 Die Hauptrisikofaktoren
von „Intensivstraftätern“9 liegen generell in den drei Säulen der Sozialisierung: Familie,
Schule und Peer Group.10

Neben diesen Risikofaktoren kann die Situation in den Gefängnissen den einzelnen
Jugendlichen beeinflussen.

In der Tat sind negative Einflüsse in Gefängnissen präsent. Forscher11 und Rechts-
wissenschaftler sind sich einig, dass eine Inhaftierung enorme Nachteile und Ein-
schränkungen für das Leben der meisten jugendlichen Straftäter birgt.12

Zunächst werden sie als „Kriminelle“ abgestempelt und folglich für ihr weiteres per-
sönliches und berufliches Leben stigmatisiert.13 Dies gilt für die Zeit in Haft als auch
nach ihrer Entlassung, was einen Ausschluss aus der Gesellschaft zur Folge hat.14 Als
Konsequenz daraus ist es für sie schwierig, die Schule fertig oder eine Berufsausbil-
dung zu machen, einen Job zu finden und insbesondere dem kriminellen Umfeld zu
entkommen.15 Das „Abstempeln“ (labeling) der Jugendlichen als „kriminell“ kann zu
einem verzerrten Selbstbild führen, das sich dahingehend auswirkt, dass der Jugendli-

B.

8 Vgl. Petersen 2008, 53; Hußmann, in: Dollinger/Schmidt-Semisch 2011, 335; Farrington 2010,
252, 265.

9 Vgl. Göppinger 2008, 385, Rn. 52 ff.; Farrington 2010, 250; vgl. “life-course-persistent” offen-
der in Dollinger/Schabdach 2013, 129 f.; Moffit 1993, 1997, in: Farrington 2010, 253 f.;
Schwind 2016, 205 ff.; vgl. Redding et al 2006, 23.

10 Schwind 2016, 208 ff., Rn. 1; vgl. Greiffenhagen/Buck-Werner 2012, 193; Dollinger/Schab-
dach 2013, 55; Heßler 2001, 23.

11 Wolfgang/Figlio/Sellin 1972, 252.
12 BVerfGE 116, 69-95 vom 31.5.2006 (2 BvR 1673, 2402/04), Rn. 52 ff., http://www.bundesver

fassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2006/05/rs20060531_2bvr167304.html;
Villmow/Robertz 2004, 7 f.; Walkenhorst, in: Rössner/Wulf 2014, 37; Trapper, in: Rössner/
Wulf 2014, 43; Walter 2000, 14, 20.

13 Lemert 1975; vgl. Dollinger/Schabdach 2013, 76 f.; Göppinger 2008, 162, Rn. 67 ff.;.
14 Hotter 2004, 41; Van Ness/Parker, in: Rössner/Wulf 2014, 56; Walter 2000, 20; vgl. auch Ba-

rasch 1975, 171.
15 Vgl. Hotter 2004, 42; Dollinger/Schabdach 2013, 78, 135 ff.; Galli 2017, 165.
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che sich ebenfalls als „Kriminellen“ sieht und sich mit dieser Etikettierung abfindet
(self-fulfilling prophecy) und somit weitere Straftaten begeht (secondary deviance).16

Zweitens sind die Jugendlichen während der Haft der Gefängnissubkultur ausgelie-
fert.17 Innerhalb dieser Strukturen können sie noch weiter kriminalisiert werden, ins-
besondere mit Hilfe und im Austausch von erfahrenen jugendlichen Straftätern als (ne-
gative) Vorbilder.18

Ergänzend dazu versetzt die absolute Institution „Gefängnis“ die Jugendlichen in
eine komplette Handlungsunfähigkeit.19 Dies führt zu einer meist nur oberflächlichen
Verhaltensänderung während der Haft, welche nach der Entlassung, wenn die strikten
Kontrollmechanismen entfallen, in sich zusammenfällt.20 Dann fällt er wieder in seine
alten Verhaltensmuster zurück.21

Durch die Inhaftierung sind die Jugendlichen von ihrem sozialen Umfeld abgeschot-
tet, welches eigentlich am besten geeignet wäre, die persönlichen Schwierigkeiten und
abweichenden Verhaltenstendenzen zu überwinden.22 Durch den Abbruch von wichti-
gen sozialen Kontakten und Bindungen während der Haft ist eine Resozialisierung
enorm schwierig. Wie auch die herrschende Literatur bestätigt, funktioniert Resoziali-
sierung nicht in einem Umfeld hinter geschlossenen Türen, sondern in einem offenen
Rahmen, der den Jugendlichen erlaubt normale, alltägliche Prozesse mit professionel-
ler Betreuung und Unterstützung zu üben.23

Ein geschlossener Vollzug kann folglich nur ein beschränktes Werkzeug für die Re-
sozialisierung von jugendlichen Straftätern sein. Somit lässt sich zusammenfassend
feststellen, dass alternative Sanktionen zum Gefängnis benötigt werden, um den Risi-
kofaktoren und den negativen Einwirkungen von Gefängnissen auf Jugendliche entge-
genzuwirken und sie zu unterstützen, ihre Persönlichkeit und Träume zu entwickeln
und zu fördern, damit sie die Möglichkeit auf ein straffreies Leben haben.24 Intensive
persönliche und therapeutische Betreuung und Engagement des Einzelnen sind dabei

16 Lemert 1975; vgl. Walter 2007, 14; Moríe 2004, 98.
17 Vgl. Miller 1979, 341; Cohen/Short 1961; Walter 2010, 59; Hotter 2004, 41 ff.; Walkenhorst

1998, 130; Villmow/Robertz 2004, 8; Trapper, in: Rössner/Wulf 2014, 43; Walter 2000, 13 f.,
20.

18 Vgl. Galli 2016, 74.
19 Walter 2010, 58; Heßler 2001, 104; Walkenhorst 1998, 130; vgl. Trapper, in: Rössner/Wulf

2014, 43; Dollinger/Schabdach 2013, 50.
20 Walter 2002, 148.
21 Bereswill, in: Dollinger/Schmidt-Semisch 2011, 551 f.
22 Vidrine et al. 2002, 593; Heßler 2001, 30; vgl. Walkenhorst, in: Rössner/Wulf 2014, 37; vgl.

Abschlussbericht 2008, 142; vgl. Greiffenhagen/Buck-Werner 2012, 199; Dollinger/Schab-
dach 2013, 78, 135 f.

23 Greiffenhagen/Buck-Werner 2012, 199; Ehmann, in ZJJ 2011, 295; Heßler 2001, 104.
24 BVerfGE 116, 69-95 vom 31.5.2006 (2 BvR 1673, 2402/04), Rn. 51; vgl. Kury, H., in: Rössner/

Wulf 2014, 188 f., 198.
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wesentliche Kriterien, um dieses Ziel zu erreichen.25 Diese Anforderungen sind derzeit
noch nicht vollumfänglich in Jugendgefängnissen erfüllt.26

Deswegen wurden in Deutschland verschiedene Projekte ins Leben gerufen, z.B. das
„Projekt Chance“27 des CJD e.V.28, das „Seehaus Leonberg“ des Seehaus e.V.29 in Ba-
den-Württemberg (Strafvollzug in freien Formen) und „Therapie im Pfaffenwinkel“
des Prop e.V.30 in Bayern (Suchttherapie auf Bauernhöfen).

Diese und andere ausgewählte Einrichtungen31 beinhalten die in Abbildung 1 zu-
sammengefassten Hauptaspekte in ihren Konzepten, die sich in verschiedenen Berei-
chen des Jugendlichen auswirken können.

Wie die Literatur und empirische Auswertungen der vorhandenen Projekte bestäti-
gen, ist die Rückfallquote nach der Teilnahme an einem der bestehenden Projekte ge-
ringer als nach einer Jugendstrafe, bei der die oben gezeigten Effekte aus Abbildung 1
nicht vorhanden sind: Mit einem auffälligen Unterschied von einer Rückfallquote von
mehr als 60-70% nach einer Inhaftierung und 30-40% nach einer alternativen Lö-
sung32 sind insbesondere Verhaltensänderungen vorweisbar. Es ist zu erkennen, dass
diese Projekte wohl helfen, weitere Straftaten und Stigmatisierungen zu vermindern,
abweichendes Verhalten abzuwenden und emotionale, soziale, physische sowie kogni-
tive Fähigkeiten zu fördern (z.B. Bildungsabschlüsse, Schuldenregulierung, sichere
Wohnsituation nach der Entlassung, Vermittlung von Ausbildung oder Arbeit sowie
Freiheit von Gewalt oder Unterdrückung), welche neue Perspektiven für ein straffreies
Leben eröffnen.33

Die Entwicklung des Bauernhof-Projekts

Bezugnehmend auf die in Abbildung 1 angeführten positiven Auswirkungen, soll im
Folgenden ein innovatives Konzept, basierend auf den bereits in Deutschland existie-
renden Projekten als Vorbilder für Bayern vorgestellt werden.

Das Konzept des Bauernhof-Projekts soll zwei Hauptelemente enthalten: Einerseits
das Zusammenleben auf dem sog. „Jugendbauernhof“ und andererseits, als therapeuti-
schen Teil, das therapeutische Reiten und Arbeiten mit Pferden.

C.

25 Vgl. Walkenhorst, in: Rössner/Wulf 2014, 38 f.; vgl. von Stülpnagel/Schweers, in: Rössner/
Wulf 2014, 167; Walter, 2000, 15.

26 Vgl. Walkenhorst, 1998, 130 f., 137.
27 Http://www.cjd-creglingen.de/ueber-uns/konzept-downloads/ (geöffnet am 26.6.2017).
28 Vgl. Wulf, in: Rössner/Wulf 2014, 18.
29 Http://seehaus-ev.de/konzept/projekt-chance/ (geöffnet am 4.11.2017).
30 Http://www.prop-ev.de/angebote/wiedereingliederung/tip-therapie-im-pfaffenwinkel/

(geöffnet am 4.11.2017).
31 Weitere Einrichtungen werden in der Masterarbeit vorgestellt, Mayer 2017.
32 Vgl. Wulf, in: Rössner/Wulf 2014, 17 f., 24; Merckle, T., in: Rössner/Wulf 2014, 139 f.; auch

Gross 1975, 159; Sonnen, in: Dollinger/Schmidt-Semisch 2011, 486.
33 Wulf, in: Rössner/Wulf 2014, 24.
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Jugendbauernhof

Ein Bauernhof birgt sowohl den positiven Charme von Beständigkeit, Sicherheit, Na-
turverbundenheit und den Tieren als auch die Möglichkeit, die ruhige und gesunde
ländliche Umgebung für verschiedenste (körperliche) Aktivitäten zu nutzen. Die kör-
perliche Aktivität im gesunden Umfeld reduziert Stress, Aggressionen und Depressio-
nen.34 Ein weiterer Vorteil eines Bauernhofs ist, dass dieser das notwendige Umfeld für
die Pferde bietet, mit denen therapeutisches Reiten angeboten werden soll.

Rechtsgrundlage

Eine sachgerechte Alternative zum geschlossenen Vollzug war im Jugendstrafrecht von
1953 bis 200735 enthalten, die aber, nachdem sie in der Praxis kaum genutzt wurde, auf-
gehoben wurde: § 91 Abs. 3 JGG a.F. bot die Möglichkeit eines Strafvollzugs in freien
Formen. Auf dieser Rechtsgrundlage wurden das „Projekt Chance“ und „Seehaus“ in
Baden-Württemberg ins Leben gerufen.36 Nach der Förderalismusreform, welche die
Kompetenzen des Strafvollzugs an die Länder übertrug, basiert das Projekt nun auf § 7
Abs. 1 JVollzGB IV BW. Laut der Verwaltungsvorschriften zu § 7 hat der Strafvollzug
in freien Formen das Ziel „dem Schutz junger Gefangener vor subkulturellen Einflüs-
sen, der Aufarbeitung von Entwicklungsstörungen, dem Training sozialer Kompeten-
zen, der Übernahme von Verantwortung, der Berufsorientierung und der Integration
in die Gesellschaft“ zu dienen. Nach der Streichung von § 91 Abs. 3 JGG a.F. wurde
ein vergleichbarer Paragraph wie in Baden-Württemberg in Bayern nicht eingeführt.37

Die Gründe, die die bayerische Regierung nannte, waren, dass die Ziele des Strafvoll-
zugs in Bayern ausreichend durch den offenen Vollzug und die Konzeption der Ju-
gendgefängnisse in Bayern per se umgesetzt werden.38

Abschließend ist festzuhalten, dass bisher keine angemessene Rechtsgrundlage für
das Bauernhof-Projekt in Bayern existiert. Anzudenken wäre derzeit bis zur Schaffung
einer solchen bayerischen Regelung der Umweg über § 12 Nr. 2 JGG i.V.m. §§ 34, 27
SGB VIII (Richterliche Weisung zur Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung der Ju-
gendhilfe über Tag und Nacht)39 oder über §§ 21, 28 JGG i.V.m. § 10 Abs. 2 JGG als
Bewährungsauflage.

I.

1.

34 Puhl 2011, 15 f.; Bachi 2013, 62; Stoffl 2003, 57; Burgon 2011, 166.
35 Förderalismusreform durch das 2. Gesetz zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes und an-

dere vom 13. Dezember 2007, BGBl I, 2894.
36 Wulf, in: Rössner/Wulf 2014, 28 ff.
37 Schneider 2010, 215.
38 Ibid; Bayerischer Landtag, 16. Wahlperiode, DS 16/9543, 2.
39 Diese Regelung hat jedoch nur geringe praktische Bedeutung, vgl. dazu Mayer 2017, 33;

Göppinger 2008, 616.
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Das Konzept des Projekts

Die Maßnahmen im „Bauernhof-Projekt“ für eine Resozialisierung sind kumulativ zu
sehen und bauen u.a. auf Unabhängigkeit und Betreuung sowie Erziehung und indivi-
duelle Unterstützung durch die Förderung von persönlichen Stärken und neuen Per-
spektiven. Des Weiteren soll mit therapeutischer Unterstützung an den Risikofaktoren,
also an Problemen und Schwierigkeiten gearbeitet werden.40 Insbesondere soll durch
das Projekt eine Stigmatisierung, ein „labeling“ und eine soziale Ausgrenzung vermie-
den werden.

Die Vorschriften des (Bay)StVollzG sollen für das Konzept das Grundgerüst dar-
stellen, mit anderen Worten die Mindeststandards des Bauernhof-Projekts bzgl. der
Prinzipien, Besuch, Lockerungvorschriften etc.41 Die wichtigste konzeptionelle Ab-
weichung wird im Folgenden vorgestellt.

Sozial-therapeutisches Konzept: Positive Peer Culture

Die Entwicklung des sozialtherapeutischen Konzepts für das Bauernhof-Projekt ist
hauptsächlich von dem des „Projekt Chance“ beeinflusst, beinhaltet darüber hinaus je-
doch auch andere evaluierte Ideen aus der Literatur sowie anderen Projekten und Ein-
richtungen in Deutschland.

Das Positive Peer Concept (‘PPC’)42 wurde für dieses Projekt ausgewählt, da es sich
im „Projekt Chance“ bereits jahrelang bewährt hat. Dazu kommt, dass das PPC ein
ganzheitliches Konzept für das Leben in der Gemeinschaft bietet.

Wie die acht Grundregeln des „Projekt Chance“ darlegen, soll das tägliche Zusam-
menleben auf Gruppenprinzipien wie Respekt, aktives und positives Miteinander,
Freundlichkeit, ein absolutes Alkohol- und Drogenverbot, ohne Straftaten unter Be-
achtung der Regeln im Projekt basieren.43

Um ausreichende Betreuung und Unterstützung zu bieten, braucht jeder Jugendli-
che einen eigenen Betreuer als stabile und helfende Bezugsperson, da “the unconditio-
nal acceptance of a child by an adult caregiver may be the most important factor contri-
buting to the resilience of a child despite the presence of multiple risk factors.”44 Neben
einem erwachsenen Betreuer sollen auch die anderen Jugendlichen (peers) wichtige Be-
zugspersonen sein. Dafür bietet das PPC ein solides Fundament durch eine selbststän-
dige Gruppenstruktur, die auf gegenseitige Unterstützung und einem Tutor-Programm
gestützt ist. Bezüglich der Selbstständigkeit sollen die Jugendlichen möglichst autonom
in den Wohngruppen zusammenleben.45 Jeder Jugendliche hat seinen eigenen Aufga-
ben- und Verantwortungsbereich, seinem individuellen Können entsprechend. Diese

2.

40 Lanier et al. 2015, 100.
41 Vgl. Wulf, in: Rössner/Wulf 2014, 16.
42 Http://www.cebc4cw.org/program/positive-peer-culture/detailed (geöffnet am 4.11.2017).
43 Http://www.cjd-creglingen.de/ueber-uns/konzept-downloads (geöffnet am 26.6.2017) und

Hornebner et al., in: Rössner/Wulf 2014, 125.
44 Redding et al. 2005, 28; vgl. auch Galli 2017, 163.
45 Vgl. Art. 140 BayStVollzG.
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Aufgaben sind in den strikten Tagesablauf zusammen mit Schule, Ausbildung, Thera-
pieprogramm und Freizeit eingebettet. Jedoch soll auch jeder Jugendliche Zeit haben,
sich zurückzuziehen. Die Räume der Jugendlichen innerhalb der Wohngruppen sind
keine typischen Hafträume, sondern Einzel- bzw. Mehrbettzimmer.

Dieses Konzept soll soziale Beziehungen fördern und diese stärken, um dem Ju-
gendlichen Werkzeuge für unterstützende externe Kontrollmechanismen an die Hand
zu geben46, die sie auch für ihre Zukunft benötigen.

Eine Ausbildung soll neben der schulischen und beruflichen auch die von Normen
und Werten umfassen. Um den Wert von Natur, Fleiß, Verantwortungsgefühl, materi-
ellen Gütern und Arbeit schätzen zu lernen, sollen die Jugendlichen das ländliche Um-
feld nutzen, um Kleidung, Schuhe, Möbel und Nahrungsmittel selbst herzustellen.

Ein Punkte- und Stufenprogramm soll dabei helfen, die Jugendlichen zu motivieren
und zu bewerten.47 Zum einen erhalten die Jugendlichen, wie im „Projekt Chance“,
von den Tutoren und Betreuern Punkte für ihr Sozialverhalten, Verhalten, Ordentlich-
keit und Pünktlichkeit. Die Punkte sollen ein Belohnungssystem darstellen, das es dem
Jugendlichen ermöglicht, verschiedene Lockerungen zu erreichen, z.B. zusätzliche Te-
lefon- oder Besuchszeiten, Ausgang und Mediennutzung. Zum anderen hat jeder Ju-
gendliche durch das Stufenprogramm, basierend auf Vertrauen und Kooperation48, die
Möglichkeit in bestimmten Zeitabschnitten seinen Status und somit seine Privilegien
zu steigern (oder als Disziplinarmaßnahme zurückzustufen).

Die Wirkungen von therapeutischem Reiten für jugendliche Straftäter

Aufbauend auf Abbildung 1 hat therapeutisches Reiten ebenfalls positive49 emotionale,
soziale, physische und kognitive, mit anderen Worten ganzheitliche Auswirkungen.50

Durch diese positiven Auswirkungen sollen neben dem PPC die Risikofaktoren für
Jugendkriminalität bewältigt werden.

Emotionale Wirkungen

Hinsichtlich der generell bekannten positiven Auswirkungen beim Kontakt mit Pfer-
den sind die emotionale Zuwendung und die Akzeptanz durch die Berührung des
Pferdes beim Putzen und Streicheln anzuführen, die der Jugendliche in seiner Familie

II.

1.

46 Rössner, in: Rössner/Wulf 2014, 203.
47 Vgl. Wolters 1998, 367 f. für ein Model.
48 Mehr Stufen vgl. Scholten, in: Rössner/Wulf 2014, 177.
49 Stoffl 2003, 213 ff., 249 ff.; Burgon 2011, 170 ff., 177 f.; Frewin/Gardiner 2005, 8 ff.; vgl. Rauh

2006, 9 ff., 61 ff.; Lentini/Knox 2009, 52 ff. mit einer Übersicht auf S. 55.
50 Stoffl 2003, 20 f.; vgl. Brandenberger, in: Gäng 2003, 85; Rauh 2006, 8; vgl. Greiffenhagen/

Buck-Werner 2012, 191.
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oft vermisst hat.51 Außerdem wird der Jugendliche von den Tieren weder stigmatisiert
noch bewertet, was seine Selbstakzeptanz und Offenheit im Projekt fördert.52

Wenn der Jugendliche das positive Resultat seiner Arbeit direkt vor Augen hat, z.B.
wenn das Pferd freiwillig auf ihn zukommt, ihm aus der Hand frisst und er so Vertrau-
en auf Seiten des Pferdes erfährt, wirkt sich das wiederum fördernd auf sein Selbst-
wertgefühl aus.53 Das führt im Ergebnis zu einer positiven Verstärkung54 und einem
Lernprozess für einen Jugendlichen, der sich vor dem Projekt eher durch schlechte
Noten und Schulschwänzen ausgezeichnet hat.55 Daraus folgt, dass durch den schritt-
weisen Erfolg der täglichen Überwindung von Hürden ein positiveres und stärkeres
Selbstkonzept erreicht wird, welches sich gleichzeitig auf Selbstvertrauen, Selbsteffizi-
enz und Selbstbewusstsein auswirkt, indem der Jugendliche an sich selbst und die eige-
nen Fähigkeiten zu glauben beginnt.56

Soziale Wirkungen

Zweitens dient das Pferd als „Eisbrecher“ für den Einstieg in eine Konversation mit
dem/der Therapeuten/-in, Betreuern und den Jugendlichen untereinander, da es ein ge-
meinsames Thema bietet, über das gesprochen und sich ausgetauscht werden kann.

Außerdem kann es Verhaltensweisen provozieren, die der Jugendliche eher verste-
cken möchte.57 Dadurch hilft das Pferd, eine klare und ehrliche Kommunikation auf-
zubauen und Grenzen zu erfahren.58 Der Jugendliche muss mit Mimik und Gestik59

kommunizieren, also mit Körpersprache anstatt mit Worten.60 Dadurch lernt der Ju-
gendliche Empathie zu entwickeln, da er sich in das Pferd hineinversetzen muss, um zu
verstehen, was es will und braucht.61 Da Pferde sehr empfindlich auf ihr Umfeld re-
agieren62, somit auch auf den Jugendlichen, spiegeln sie das Verhalten ihres Gegen-
übers wider.63 Ist der Jugendliche ängstlich oder verärgert, nimmt das Pferd diese Ge-
fühle durch seinen empfindlichen Geruchssinn auf.64 Das Pferd gibt sofort eine direkte

2.

51 Stoffl 2003, 50; Klüwer 1994, 77; Greiffenhagen/Buck-Werner 2012, 187 f.; Krisch 2008, 12.
52 Lentini/Knox 2009, 53.
53 Frewin/Gardiner 2005, 5.
54 Vgl. Skinner, in: Schwind 2016, 136, Rn. 29 ff.; Greiffenhagen/Buck-Werner 2012, 191; Red-

ding et al. 2005, 25.
55 Puhl 2011, 14, 85; vgl. Burgon 2011, 177 f.
56 Vgl. Scholten, in: Rössner/Wulf 2014, 178; Burgon 2011, 165; Frewin/Gardiner 2005, 5; Lenti-

ni/Knox 2009, 52.
57 Vgl. Stoffl 2003, 60; vgl. Lentini/Knox 2009, 52.
58 Lentini/Knox 2009, 52; Vgl. Stoffl 2003, 49.
59 Klüwer 1994, 77.
60 Stoffl 2003, 49 f.; Burgon 2011, 167, 177; Brandenberger, in: Gäng 2003, 86.
61 Burgon 2011, 167, 174; Brühwiler Senn, in: Gäng 2003, 59.
62 Lentini/Knox 2009, 52.
63 Vidrine et al. 2002, 595; Stoffl 2003, 108, 157; Brühwiler Senn, in: Gäng 2003, 60; Breiter, in:

Gäng 2003, 75; Frewin/Gardiner 2005, 6; Lentini/Knox 2009, 53.
64 Vgl. Stoffl 2003, 49; Krisch 2008, 20.
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Reaktion auf das Verhalten des Gegenübers65, in Form von Ohren verdrehen oder
Kopf schütteln.66 Auf aggressives und gewalttätiges Verhalten wird auf Seiten des Pfer-
des auch mit aggressivem Verhalten, z.B. buckeln, scharren, beißen oder mit Flucht re-
agiert.67 Daher muss der Jugendliche sich und seine Gefühle kontrollieren68 und andere
Konfliktlösungen69 erlernen, nämlich ein freundliches, respektvolles und verantwor-
tungsvolles Verhalten dem Pferd gegenüber.70

Zusätzlich werden Teamfähigkeit, Respekt und Kompromissbereitschaft durch die
notwenige Zusammenarbeit in der Gruppe gestärkt.71

Die Pferde müssen von den Jugendlichen täglich versorgt werden. Dadurch lernen
die Jugendlichen Verantwortung für ein anderes Lebewesen zu übernehmen und für
sich selbst ebenso.72 Denn: Die Sorge für ein Pferd verlangt Disziplin und Hingabe, da
sie von ihm abhängig sind.73

Physische und kognitive Wirkungen

Drittens fördert die Versorgung der Pferde sowohl körperliche als auch kognitive Ak-
tivität, z.B. die Ställe säubern, die Pferde füttern, sie auf die Weide bringen, sie putzen
und für die Reitstunde vorbereiten.74

Während der Reit(therapie)stunde führt die taktile Stimulation auf dem Pferd zu
einem besseren Körpergefühl durch das Gefühl des Getragenwerdens.75

Zusammenfassung

Abbildung 2 fasst die oben genannten positiven Wirkungen des therapeutischen Rei-
tens in den verschiedenen Phasen einer Reittherapiestunde zusammen.

3.

4.

65 Stoffl 2003, 51, 157; Frewin/Gardiner 2005, 6.
66 Stoffl 2003, 71; Brühwiler Senn, in: Gäng 2003, 63; Lentini/Knox 2009, 54.
67 Stoffl 2003, 62 f., 84 f.; Klüwer 1994, 77.
68 Stoffl 2003, 71; Klüwer 1994, 77.
69 Klüwer 1994, 84, 173; Burgon 2011, 167; Frewin/Gardiner 2005, 6.
70 Stoffl 2003, 61, 175; vgl. Burgon 2011, 167.
71 Stoffl 2003, 78, 174 ff.; Klüwer 1994, 76, 79.
72 Greiffenhagen/Buck-Werner 2012, 191.
73 Puhl 2011, 13; Stoffl 2003, 57, 72, 77, 85, 173; Krisch 2008, 24.
74 Puhl 2011, 16.
75 Kupper-Heilmann, in: Buchner-Fuhs/Rose 2012, 357.
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Fazit

Nach den Ergebnissen und der Bewertung dieses Beitrags kann die Forschungsfrage
aus der Einleitung wie folgt beantwortet werden:

Ein Jugendbauernhof als alternative Sanktionsform zur Gefängnisstrafe, die therapeu-
tisches Reiten anbietet, könnte zur Resozialisierung von jugendlichen Straftätern bei-
tragen.

Mit dem Hintergrund, alternative Sanktionsformen zum Gefängnis anzubieten, wur-
den einige Einrichtungen mit dem Ziel der Resozialisierung von jugendlichen Straftä-
tern in Deutschland geschaffen. Nichtsdestotrotz ist Bayern eines der wenigen Bun-
desländer, das noch keine rechtliche Grundlage für eine echte Alternative zum ge-
schlossenen Strafvollzug bietet, aufgrund der das Bauernhof-Projekt umgesetzt wer-
den könnte. Daher wird durch diesen Beitrag und der zugrundeliegenden Masterarbeit
von der Autorin76 empfohlen, eine Rechtsgrundlage nach baden-württembergischen
Vorbild in Bayern einzuführen, die einen „Strafvollzug in freien Formen“ für Jugendli-
che und Heranwachsende ermöglicht.

Natürlich sind die möglichen Grenzen dieses Projekts nicht gänzlich zu vernachläs-
sigen. Nicht alle Jugendlichen können einerseits die formalen Voraussetzungen für das
Projekt (wie Alter, psychischer und physischer Zustand, Straftat und Haftdauer) erfül-
len oder sind andererseits motiviert, daran teilzunehmen. Außerdem sind etwaige hö-
here Kosten für das Projekt zu beachten. Diesbezüglich ist eine ausführliche wirt-
schaftliche Beurteilung notwendig.

Nichtsdestotrotz hilft ein freies Umfeld, in dem jugendliche Straftäter erzieherische
und therapeutische Unterstützung erhalten, Risikofaktoren, die für kriminelles Verhal-
ten verantwortlich sein können, zu vermindern und in eine positive Richtung zu len-
ken. Die Risikofaktoren entstehen besonders durch eine negative Sozialisierung inner-
halb der Familie, Schule oder Peer Group. Wo ein Gefängnis weitreichende negative
Auswirkungen auf den Jugendlichen haben kann, setzt die Alternative des Bauernhof-
Projekts genau dort an.

Aufgrund dessen ist zu empfehlen, dass das Bauernhof-Projekt in die Praxis umge-
setzt wird. Um dies zu erreichen, sollten die folgenden weiteren Schritte verwirklicht
werden:

Zunächst muss das Bauernhof-Projekt als offizielle Sanktionsform für Jugendliche
akzeptiert werden. Dazu müsste eine geeignete Rechtsgrundlage für den Strafvollzug
in freien Formen für das bayerische Jugendstraf(vollzugs)recht geschaffen und imple-
mentiert werden. Zweitens muss ein Businessplan, insbesondere bezüglich der Finan-
zierung, sowie ein vollumfängliches Konzept, basiered auf den hier vorgestellten Ide-
en, erstellt werden. Nach Realisierung des Projekts auf einem geeigneten Grundstück
müsste drittens das Projekt über Werbung an die Jugendgerichte und Staatsanwalt-

D.

76 Mayer 2017.
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schaften herangetragen werden, damit die Jugendlichen direkt vom Jugendrichter in
das Projekt geschickt werden können. Dazu muss das Projekt von der Justiz als ver-
trauenswürdig und seriös bewertet werden. Dies soll durch weitere Forschungen und
empirische Erhebungen insbesondere der bereits vorhandenen Projekte (siehe „Projekt
Chance“ und „Seehaus Leonberg“) beurteilt werden. Insbesondere muss dabei auf die
Vorteile, Problempunkte und langfristige Legalbewährung geachtet werden. Viertens
sollten das Jugendamt, die Jugendgerichtshilfe und die Strafverfolgungsbehörden eng
zusammenarbeiten, um geeignete Jugendliche auszuwählen und diese für das Projekt
vorzuschlagen. Zuletzt braucht das Projekt eine regelmäßige Beurteilung hinsichtlich
seiner Effizienz, Gültigkeit und Qualitätsmanagement.
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